
Adresse der Erziehungsberechtigten    ______________  
           Datum 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
 
 
An die         
Schulleitung des 
Gymnasiums Stein 
90547 Stein 
 
 
 
 

Abmeldung vom Religionsunterricht  

gemäß Art. 7 Abs. 2 GG; Art. 137 Abs. 1 BV; Art. 46 Abs. 4 BayEUG 
 
 
Der Religionsunterricht ist nach der Bayerischen Verfassung und dem BayEUG an den Schulen 
ordentliches Lehrfach. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihre Kinder vom Religions-
unterricht abzumelden. Die Abmeldung vom Religionsunterricht ist nur aus wichtigem Grund 
zulässig. Im Falle der ordnungsgemäßen Abmeldung wird das Fach Ethik zum Pflichtfach. 
 
Hiermit wird 
 
die Schülerin / der Schüler .................................................................................................... 
 
                              Klasse ....................    (bitte Klasse des Schuljahres 2025/2026 angeben)  
 
vom Unterricht in evangelischer / katholischer Religionslehre abgemeldet. 
 
Hinweise: 
- Diese Abmeldung gilt für die Zeit des Verbleibens am Gymnasium Stein. 
 
- Für die Zukunft ist §17 GSO Abs. 6 zu beachten 
Schülerinnen und Schüler können Religionslehre als Leistungsfach oder als einfaches 
Abiturprüfungsfach wählen, wenn sie in Jahrgangsstufe 11 Religionslehre besucht oder die 
Kenntnisse der Jahrgangsstufe 11 in Religionslehre über eine Feststellungsprüfung, im Fall der 
Wahl des Leistungsfaches entsprechend § 66 Abs. 3, zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 
nachgewiesen haben. Dies gilt für Ethik entsprechend. Wenn das Leistungsfach im 
Religionsunterricht des in Jahrgangsstufe 11 besuchten Bekenntnisses nicht zustande kommt, 
können Schülerinnen und Schüler mit Zustimmung beider Religionsgemeinschaften auch 
Religionslehre einer anderen Konfession als Leistungsfach wählen. Bei einem Wechsel zu 
Religionslehre oder Ethik nach Beginn der Jahrgangsstufe 12 scheiden diese Fächer als 
Leistungsfächer oder einfache Abiturprüfungsfächer aus. War Religionslehre oder Ethik zunächst 
als Leistungsfach gewählt, ist bei einer nachträglichen Änderung ein neues Leistungsfach zu 
wählen. Für die Einbringungsverpflichtung ist unbeachtlich, dass das neue Leistungsfach zunächst 
auf grundlegendem Anforderungsniveau belegt wurde. 
 
 
 
 
 
...................................................................... 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


